
Voraussetzungen für den Erwerb von Befähigungsnachweisen gem. STCW 95 
- Umschreibung von Befähigungszeugnissen der Marine - 

 
Zertifikate Voraussetzungen für die Umschreibung  

 
 

 
 

SGU (STCW 95) 
 

 

• Erste Hilfe 
und 

• 6 Monate Verwendung an Bord von Booten oder Schiffen der 
Marine (Dienstzeugnis od. Marine-Stammblatt) 

und 

• Marinelehrgang: Schiffssicherungstruppführer oder  
                                 Schiffssicherungsgruppenführer oder  

                                        Leiter am Einsatzort oder 
                                        Schadensabwehr für Offiziere 

und 

• Kopie des Personalausweises 
 

 
 
 

 
AFF (STCW 95) 

 
 

 

• SGU 
und 

• Marinelehrgang: Schiffssicherungsgruppenführer oder   
                                        Schadensabwehr für Offiziere 

und 

• Borddienstverwendung von 12 Monaten innerhalb der letzten 5 
Jahre, wenn der entsprechende Lehrgangsabschluss länger 
als 5 Jahre zurückliegt (Dienstzeugnis od. Marine-Stammblatt) 

und 

• Kopie des Personalausweises 
 

 
 
 
 

RB (STCW 95) 
 
 
 
 

 

 

• SGU 
und 

• Lehrgangszeugnis „Rettungsbootmann Marine“ 
und 

• Teilnahmebescheinigung „Einweisung in ein Freifallboot“ 
und 

• Borddienstverwendung von 12 Monaten innerhalb der letzten 5 
Jahre, wenn der entsprechende Lehrgangsabschluss länger 
als 5 Jahre zurückliegt (Dienstzeugnis od. Marine-Stammblatt) 

und 

• Kopie des Personalausweises 
 

 
 
 
 
 

SBB (STCW 95) 

 

• SGU 
und 

• Lehrgangszeugnis „Rettungsbootmann Marine“ mit Vermerk 
für schnelle Bereitschaftsboote 

und 

• Teilnahmebescheinigung „Einweisung in ein Freifallboot“ 
und 

• Borddienstverwendung von 12 Monaten innerhalb der letzten 5 
Jahre, wenn der entsprechende Lehrgangsabschluss länger 
als 5 Jahre zurückliegt (Dienstzeugnis od. Marine-Stammblatt) 

und 

• Kopie des Personalausweises 
 

 
SGU  = Sicherheitsgrundausbildung 
RB  = Rettungsbootmann 
AFF  = Feuerschutz (fortschrittliche Brandbekämpfung)           
SBB  = Rettungsbootmann für schnelle Bereitschaftsboote       
1. Hilfe  = nicht älter als 5 Jahre und 8 Doppelstunden umfassend  


